
DOB 62 / Stadtvermessung und Bodenmanagement 30.01.2026 
62-AKStr-2025-II 3253 Julia Marquardt 
 
 
Amtliche Veröffentlichung 
 
 
 
Der Stadtrat hat am 07.11.2025 beschlossen, das Flurstück Gemarkung Koblenz, Flur 8, Nr. 13/4 nach Lotte Meurer 
in Lotte-Meurer-Platz zu benennen (BV/0556/2025). 
 
Der Stadtrat hat am 12.12.2025 beschlossen, die Straßenbezeichnung für einen Teil der Weißer Gasse aufzuheben 
und nach Heinz Kahn mit Heinz-Kahn-Platz neu zu benennen (BV/0671/2025). 
 

 
Die Beschlusstexte einschließlich Kartenauszüge mit Darstellung der v. g. Erschließungsfläche (Bestandteil des v. 
g. Stadtratsbeschlusses) können bei der Stadtverwaltung Koblenz, Bauberatungszentrum, Bahnhofstraße 47 
(Hochhaus am Hauptbahnhof), 56068 Koblenz, während der Dienststunden von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 
bis 16.00 Uhr, dienstags und freitags bis 12.00 Uhr, eingesehen werden. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der auf diese Veröffentlichung folgende Tag. 
Rechtsgrundlagen für die Straßenbenennung und Bekanntmachung: § 2 Abs. 1 Gemeindeordnung vom 31.01.1994 
(GVBl. S. 277); § 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz vom 23.12.1976 (GVBl. S. 308) und § 41 Abs. 3 Satz 
2 und Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz vom 23.01.2003 (BGBl. 1 S. 102), jeweils in den zz. geltenden Fassungen. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die v. g. Stadtratsbeschlüsse kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Koblenz, Bauberatungszentrum, Bahnhofstraße 47 (Hochhaus am 
Hauptbahnhof), 56068 Koblenz (Postfach 201551, 56015 Koblenz), schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
 
Stadtverwaltung Koblenz, den 30.01.2026 
 
 
gez. David Langner, Oberbürgermeister 
 
 

 


